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f § 75 AsylG 2005
Ubergangsbestimmungen

AsylG 2005 - Asylgesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.10.2025

1. (1)Alle am 31. Dezember 2005 anhangigen Verfahren sind nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 mit der
Mal3gabe zu Ende zu flhren, dass in Verfahren, die nach dem 31. Marz 2009 beim Bundesasylamt anhangig sind
oder werden, 8 10 in der Fassung BGBI. | Nr. 29/2009 mit der MaRgabe anzuwenden ist, dass eine Abweisung des
Asylantrages, wenn unter einem festgestellt wurde, dass die Zurtckweisung, Zurlickschiebung oder Abschiebung
des Asylwerbers in seinen Herkunftsstaat zuldssig ist, oder eine Zurtickweisung des Asylantrages als Entscheidung
nach dem Asylgesetz 2005 gilt. § 44 AsylG 1997 gilt. Die 8§ 24, 26, 54 bis 57 und 60 dieses Bundesgesetzes sind
auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 122/2009 ist auf diese
Verfahren mit der Mal3gabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer
Ausweisung zustandig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens fuhren wirde, nach
dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs. 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der MaRgabe
anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung
dieser Bestimmungen fuhren.

2. (2)Ein nach dem Bundesgesetz tber die Gewahrung von Asyl - Asylgesetz 1991,BGBI. Nr. 8/1992, eingestelltes
Verfahren ist bis zum 31. Dezember 2007 nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 fortzusetzen und gilt
als anhangiges Verfahren im Sinne des Abs. 1. Ein nach dem AsylG 1997 eingestelltes Verfahren ist bis zum
31. Dezember 2007 nach den Bestimmungen des AsylG 1997 fortzusetzen und gilt als anhangiges Verfahren im
Sinne des Abs. 1.

3. (3)Karten nach dem AsylG 1997 behalten ihre Gultigkeit bis zum vorgesehenen Zeitpunkt.

4. (4)Ab- oder zurtickweisende Bescheide auf Grund des Asylgesetzes, BGBI. Nr. 126/1968, des Asylgesetzes 1991,
BGBI. Nr. 8/1992, sowie des Asylgesetzes 1997 begrtinden in derselben Sache in Verfahren nach diesem
Bundesgesetz den Zurickweisungstatbestand der entschiedenen Sache (8 68 AVG).

5. (5)Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 die Fluchtlingseigenschaft nach den
Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 oder friiheren asylrechtlichen Vorschriften zugekommen ist oder zuerkannt
wurde, gilt, soweit es zu keiner Aberkennung oder keinem Verlust der Flichtlingseigenschaft gekommen ist, der
Status des Asylberechtigten als zuerkannt.

6. (6)Einem Fremden, dem am oder nach dem 31. Dezember 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung nach den
Bestimmungen des Asylgesetzes 1991 oder des Asylgesetzes 1997 zugekommen ist oder zuerkannt wurde, gilt der
Status des subsidiar Schutzberechtigten als zuerkannt.

7. (7)Am 1. Juli 2008 beim unabhangigen Bundesasylsenat anhangige Verfahren sind vom Asylgerichtshof nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen weiterzufihren:

1. 1.Mitglieder des unabhangigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannt worden
sind, haben alle bei ihnen anhangigen Verfahren, in denen bereits eine mindliche Verhandlung
stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzufihren.
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2. 2.Verfahren gegen abweisende Bescheide, in denen eine mindliche Verhandlung noch nicht stattgefunden
hat, sind von dem nach der ersten Geschaftsverteilung des Asylgerichtshofes zustandigen Senat
weiterzufuhren.

3. 3.Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten
Mitgliedern des unabhangigen Bundesasylsenates geflihrt wurden, sind nach MaRRgabe der ersten
Geschaftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zustéandigen Senat weiterzufiihren.

(8)8 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 38/2011 ist auf alle am oder nach dem 1. Janner 2010
anhangigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der MaRgabe anzuwenden, dass eine
Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Janner 2010 erlassen wurde, als eine
Ausweisungsentscheidung nach 8§ 10, die Zurlickweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als
Zurlckweisung nach 8 10 Abs. 1 Z 1 und die Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der
festgestellt wurde, dass die Zurlckweisung, Zurtickschiebung oder Abschiebung des Fremden in den
Herkunftsstaat zulassig ist, als Abweisung nach 8 10 Abs. 1 Z 2 gilt.

(9)Die 88 12 Abs. 2, 12a, 22 Abs. 12,25 Abs. 1 Z 1, 31 Abs. 4, 34 Abs. 6 und 35 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. 122/2009 sind auf Verfahren, die bereits vor dem 1. Janner 2010 anhangig waren, nicht anzuwenden.
Die 88 12 Abs. 2, 25 Abs. 1 Z 1 und 35 sind in der am 31. Dezember 2009 gultigen Fassung auf alle an diesem Tag
anhangigen, nach MalBgabe des Abs. 1 nach dem Asylgesetz 2005 zu fihrenden Verfahren weiter anzuwenden.
(10)Die 88 2 Abs. 1 Z 25 und Abs. 3, 15 Abs. 1 Z4 und 6, 18 Abs. 2 und 3,22 Abs. 3, 11 Z 7,23 Abs. 1, 7 und 8, 27
Abs. 4 und 5, 57 Abs. 10 und Abs. 11 Z 2 sowie 62 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 122/2009
sind auch auf alle am oder nach dem 1. Janner 2010 nach dem Asylgesetz 1997 anhangigen Verfahren
anzuwenden. Die §8 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2 in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 122/2009 sind auf diese
Verfahren mit der MaRgabe anzuwenden, dass keine Aufenthaltsberechtigung nach & 8 Abs. 3 Asylgesetz 1997 zu
erteilen und festzustellen ist, dass eine Zurlickweisung, Zuriickschiebung oder Abschiebung des Fremden in
seinen Herkunftsstaat unzuldssig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder
der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten wiirde oder fiir ihn als Zivilperson eine ernsthafte
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkirlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen
oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen wirde. Eine Ausweisung hat in diesen Fallen zu unterbleiben.
(11)Auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist§ 27 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |

Nr. 29/2009 anzuwenden, wenn der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens fiihren wiirde, vor
dem 1. Janner 2010 verwirklicht wurde. § 27 Abs. 3 ist auch auf alle am oder nach dem 1. Janner 2010 nach dem
AsylG 1997 anhangigen Verfahren mit der MaRRgabe des § 75 Abs. 1 vierter Satz anzuwenden.

(12)Fremde, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des8 15 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 122/2009 Uber eine Hauptwohnsitzbestatigung gemaf § 19a MeldeG verflgen und sich nicht im
Zulassungsverfahren befinden, haben sich erstmalig bis spatestens 1. Marz 2010 bei der der Kontaktstelle gemaf3
§ 19a Abs. 1 Z 2 MeldeG nachstgelegenen Polizeiinspektion zu melden.

(13)Anderungen der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz stellen keinen Grund fir Zuriickverweisungen geméaR
8 66 AVG dar.

(14)8 10 AsylG 1997 ist auf Asylwerber,

1. 1.die straffallig geworden sind @ 2 Abs. 3),

2. 2.deren Asylverfahren nach MaRgabe des Abs. 1 nach dem Asylgesetz 1997 zu fhren sind und

3. 3.deren Asylantrag ab dem 1. Mai 2004 gestellt wurde,

nicht anzuwenden mit der MalRgabe, dass die Verfahren der Familienangehdrigen dennoch unter einem zu
fhren und zu entscheiden sind.

(15)8 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 38/2011 ist auf alle am 30. September 2011 beim
Bundesasylamt anhangigen Verfahren mit der Mal3gabe, dass sie nach dem 01. Oktober 2011 entschieden
werden, anzuwenden.

(16)Asylwerber, deren Beschwerdeverfahren vor dem Asylgerichtshof gegen eine zurlick- oder abweisende
Entscheidung auf Grund eines Antrages auf internationalen Schutz, der kein Folgeantrag ist, am 30. September
2011 anhangig ist, kdnnen das amtswegige zur Seite stellen eines Rechtsberaters gemal? § 66 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 38/2011 beim Asylgerichtshof beantragen. Uber diesen Antrag entscheidet ein
Einzelrichter mit Verfahrensanordnung. DarUber hinaus gilt dies auch fir am 30. September 2011 anhangige
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Verfahren nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997.
(17)Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Bundesasylamt anhangigen Verfahren sind ab 1. Janner 2014
vom Bundesamt zu Ende zu fuhren.
(18)Ist eine Entscheidung des Bundesasylamtes, gegen die eine Beschwerde an den Asylgerichtshof zulassig ist,
vor Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen worden, lduft die Beschwerdefrist mit Ablauf des 31. Dezember 2013
noch und wurde gegen diese Entscheidung nicht bereits bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 Beschwerde beim
Asylgerichtshof erhoben, so kann gegen diese vom 1. Janner bis zum Ablauf des 15. Janner 2014 Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die §§ 14 bis 16 VWGVG sind nicht anwendbar. Eine gegen eine
solche Entscheidung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerde gilt als rechtzeitig erhobene
Beschwerde gemal3 Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG.
(19)Alle mit Ablauf des 31. Dezember 2013 beim Asylgerichtshof anhdngigen Beschwerdeverfahren sind ab
1. Janner 2014 vom Bundesverwaltungsgericht nach MaRgabe des Abs. 20 zu Ende zu fihren.
(20)Bestatigt das Bundesverwaltungsgericht in den Fallen des Abs. 18 und 19 in Bezug auf Antrage auf
internationalen Schutz
1. 1.den abweisenden Bescheid des Bundesasylamtes,
2. 2.jeden weiteren einer abweisenden Entscheidung folgenden zurlickweisenden Bescheid gemal3§ 68 Abs. 1
AVG des Bundesasylamtes,
3. 3.den zurlckweisenden Bescheid gemali § 4 des Bundesasylamtes,
4. 4. jeden weiteren einer zurtickweisenden Entscheidung gemaR § 4 folgenden zurtickweisenden Bescheid
gemal § 68 Abs. 1 AVG des Bundesasylamtes,
5. 5.den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des Asylberechtigten gemaR§ 7 aberkannt wird,
ohne dass es zur Zuerkennung des Status des subsidiar Schutzberechtigten kommt, oder
6. 6.den Bescheid des Bundesasylamtes, mit dem der Status des subsidiar Schutzberechtigten gemans 9
aberkannt wird,
so hat das Bundesverwaltungsgericht in jedem Verfahren zu entscheiden, ob in diesem Verfahren die
Ruckkehrentscheidung auf Dauer unzuldssig ist oder das Verfahren zur Prifung der Zulassigkeit einer
Rlckkehrentscheidung an das Bundesamt zuriickverwiesen wird. Wird das Verfahren zurlckverwiesen, so sind
die Abwagungen des Bundesverwaltungsgerichtes hinsichtlich des Nichtvorliegens der dauerhaften
Unzulassigkeit der Ruckkehrentscheidung fur das Bundesamt nicht bindend. In den Fallen der Z 5 und 6 darf kein
Fall der 88 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegen.
(21)Wird eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz in der Fassung vor dem BundesgesetzBGBI. | Nr. 87/2012
nach Ablauf des 31. Dezember 2013 durch den Verfassungsgerichtshof behoben, so fallt dieses Verfahren an das
Bundesverwaltungsgericht zurtick, das gemaf der Abs. 19 und 20 zu entscheiden hat.
(22))eder Bescheid, der nach Ablauf des 31. Oktober 2013 genehmigt wird, hat einen Hinweis auf die Rechtsfolge
des Abs. 18 zu enthalten.
(23)Ausweisungen, die gemal3 § 10 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBI. | Nr. 87/2012 erlassen wurden,
bleiben binnen 18 Monaten ab einer Ausreise des Fremden aufrecht. Diese Ausweisungen gelten als
aufenthaltsbeendende MalRnahmen gemald dem 1. Abschnitt des 8. Hauptstlickes des FPG in der Fassung nach
dem Bundesgesetz BGBI. | Nr. 87/2012.
(24)Auf Fremde, denen der Status des Asylberechtigten bereits vor Inkrafttreten des BundesgesetzesBGBI. |
Nr. 24/2016 zuerkannt wurde und auf Fremde, die einen Antrag auf internationalen Schutz vor dem
15. November 2015 gestellt haben, sind die 88 2 Abs. 1 Z 15, 3 Abs. 4 bis 4b, 7 Abs. 2a und 51a in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 24/2016 nicht anzuwenden. Fir diese Fremden gilt weiter8 2 Abs. 1 Z 15 in der
Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 24/2016. 88 17 Abs. 6 und 35 Abs. 1 bis 4 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 24/2016 sind auf Verfahren, die bereits vor dem 1. Juni 2016 anhangig waren,
nicht anzuwenden. Auf Verfahren gemal3 8 35, die bereits vor dem 1. Juni 2016 anhangig waren, ist8 35 Abs. 1 bis
4 in der Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 24/2016 weiter anzuwenden. Handelt es sich
bei einem Antragsteller auf Erteilung des Einreisetitels gemal 8 35 Abs. 1 um den Familienangehdrigen eines
Fremden, dem der Status des Asylberechtigten bereits vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 24/2016
rechtskraftig zuerkannt wurde, sind die Voraussetzungen gemaf3 § 60 Abs. 2 Z 1 bis 3 nicht zu erfillen, wenn der
Antrag auf Erteilung des Einreisetitels innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. |
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Nr. 24/2016 gestellt wurde. § 22 Abs. 1 gilt fir Verfahren, die mit Ablauf des 31. Mai 2018 bereits anhangig waren,
auch noch nach dem 31. Mai 2018 weiter.

(25)Liegen bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die technischen Voraussetzungen fir eine Ausstellung der
Karte flr Asylberechtigte noch nicht vor, ist diese nach Wegfall des Hinderungsgrundes auszufolgen.

(26)Fur Beschwerden gegen eine Hinderung an der Einreise, eine Zurtckweisung oder eine Zurlckschiebung
gemal’ § 40 iVm 88 41 oder 45 FPG und die Rechtsfolgen in Bezug auf den Antrag auf internationalen Schutz § 41
Abs. 2 und 3) gelten die Bestimmungen des 5. Abschnittes des 4. Hauptstuckes auch nach Ende seiner
Anwendbarkeit (8 36 Abs. 1) weiter.

(27)8 17a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 56/2018 ist auf im Bundesgebiet aufhaltige
drittstaatszugehdrige minderjahrige ledige Kinder, deren Vertreter einen Antrag auf internationalen Schutz vor
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 56/2018 eingebracht haben, sowie auf vor Inkrafttreten des
Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 56/2018 im Bundesgebiet nachgeborene drittstaatszugehdrige Kinder und deren
Vertreter nicht anzuwenden.

(28)In Verfahren nach § 35, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung der Bundesregierung nach

§ 36 Abs. 1 bereits anhangig waren, gilt § 36a Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 17/2025 mit
der Mal3gabe, dass die fur den Entfall der Fristenhemmung sprechenden Griinde ohne unnétigen Aufschub,
spatestens aber in der Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht gemafd Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG
(Sdumnisbeschwerde) - nach vorheriger Rechtsbelehrung gemal § 13a AVG - genau zu bezeichnen sind.
(29)Antragstellern, deren Verfahren nach § 35 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung der
Bundesregierung nach § 36 Abs. 1 bereits anhangig ist, ist das Merkblatt gemaR § 36a Abs. 5 ohne unndétigen
Aufschub nach Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes zur Verfligung zu stellen.

(30)In allen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Verordnung der Bundesregierung nach§ 36 Abs. 1 bereits
anhangigen oder wahrend deren Gultigkeitsdauer anhéngig gewordenen Verfahren nach & 35 ist die
Minderjahrigkeit der Person, von welcher der Status des Asyl- oder subsidiar Schutzberechtigten im
Familienverfahren (§ 34) abgeleitet werden soll & 35 Abs. 5 erster Fall), auch dann gemaf3 § 36a Abs. 4 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 17/2025 zu beurteilen, wenn Uber den Antrag auf Einreise erst nach dem
AuBerkrafttreten der genannten Verordnung oder dem 30. September 2026 entschieden wird.

In Kraft seit 24.05.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/40
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/41
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/17a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/56
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/56
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2018/56
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/17
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/13a
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36a
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/34
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/35
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/36a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/17
file:///

	§ 75 AsylG 2005 Übergangsbestimmungen
	AsylG 2005 - Asylgesetz 2005


